
 Landkreis Wittenberg 
FD Ordnung und Sicherheit 
Sachgebiet Fischereirecht 

  Adresse: Breitscheidstr. 4, 06886 Lutherstadt Wittenberg 
Telefon: 03491 806-1704  
Telefax: 03491 806-1791 

E-Mail: fischereirecht@landkreis-wittenberg.de 
   
 

Antrag auf Erteilung/Verlängerung eines Fischereischeines 
                                                                                                                            

Angaben zum Antragsteller/in: 
 

 
Name: 
 

                                                              
 
 
 
 

Vorname:                                                  
 

geb. am: 
 

 

 
Anschrift: 
 

 

Hiermit beantrage ich die       Erteilung             Verlängerung               
 

 eines Fischereischeines           
 

 eines Friedfischfischereischeines 
 

 eines Sonderfischereischeines 
 

 für die Dauer von _____ Jahren                            auf Lebenszeit 
 

Fischereischein/ Friedfischfischereischein 
 

Kosten:      normal      bis 18 Jahre                                                                 
 

1 Jahr          16,00          5,00 EUR 
2 Jahre        32,00        10,00 EUR 
3 Jahre        48,00        15,00 EUR  
4 Jahre        64,00        20,00 EUR 
5 Jahre        70,00        25,00 EUR 
 

Fischereischein auf Lebenszeit  275,00 € 
 

Sonderfischereischein pro Jahr      5,00 € 

 

Dem Antrag sind als Anlage beigefügt: 
 

  der letzte Fischereischein                              
 

  Zeugnis über eine bestandene Fischerprüfung 
 

  Passbild (nicht älter als 1 Jahr) 
 

  folgende Bescheinigung für eine Ermäßigung der Fischereiabgabe _______________________________ 
 

Erklärung: (nicht erforderlich, wenn ein Führungszeugnis, welches nicht älter als zwei Jahre ist, bei der Fischereibehörde vorliegt) 
 

Diese Erklärung dient der Überprüfung der Zuverlässigkeit im Sinne des § 32 Abs. 1 und 3 des Fischereigesetzes vom 
31.8.1993 (GVBl. LSA S. 464), zuletzt geändert durch Art. 27 G zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im 
Verwaltungsrecht des LSA vom 7.7.2020 (GVBl. LSA S. 372) 
 

Ich bin in den letzten fünf Jahren vor Abgabe dieser Erklärung nicht 
 

a) wegen einer Straftat gegen fischerei-. jagd-, tierschutz-, naturschutz- oder wasserrechtlichen Vorschriften 
b) wegen Beschädigung von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten oder Vorrichtungen, die der Fischerei oder Fischzucht 

dienen, oder Wasserbauten, 
c) wegen Fälschung eines Fischereischeines oder sonstigen zur Ausübung der Fischerei erforderlichen 

Bescheinigung, 
zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu 
einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden. 
 

1. Gegen mich ist kein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder gerichtliches Strafverfahren wegen der in    
Nr. 1 genannten Taten anhängig. 

2. Gegen mich ist in den letzten zwei Jahren vor Abgabe dieser Erklärung keine Geldbuße von mehr als 500 € wegen 
Verstoßes gegen eines der folgenden Gesetze verhängt worden: Fischereigesetz, Tierschutzgesetz, 
Naturschutzgesetze, Wassergesetze. 

 

Die Gründe einer Streichung sind hier anzugeben: __________________________________________________________________ 
 
 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift des Antragstellers  
(bei minderjährigen Kindern des gesetzl. Vertreters) 
                           

Öffnungszeiten: Dienstag:       8:30 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr   
                              Donnerstag:  8:30 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr 
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